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RESOLUTION 66/132

Verabschiedet auf der 89. Plenarsitzung am 19. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/455
und Corr.1, Ziff. 26)
64/289 vom 2. Juli 2010 mit dem Titel „Stärkung der institu-
tionellen Regelungen zur Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter und der Ermächtigung der Frauen“,

zutiefst davon überzeugt, dass die Erklärung und die Ak-
in Bekräftigung der auf dem Millenniums-Gipfel

84, dem
Weltgipfel 200585, der Plenartagung der Generalversamm-
lung auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwicklungszie-
le86 und anderen großen Gipfeltreffen, Konferenzen und Son-
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Rollenklischees erschweren, welche die Diskriminierung von
Frauen und die stereotypen Rollen von Männern und Frauen
zementieren, und betonend, dass die Umsetzung internationa-
ler Standards und Normen zur Überwindung der Ungleichheit
zwischen Männern und Frauen nach wie vor auf Herausforde-
rungen und Hindernisse stößt,

in Bekräftigung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids89 und der auf der Tagung auf hoher Ebene über
Aids am 10. Juni 2011 verabschiedeten Politischen Erklärung
zu HIV und Aids: Verstärkung unserer Bemühungen zur Be-
seitigung von HIV und Aids90, worin unter anderem aner-
kannt wurde, dass die Förderung der Gleichstellung der Ge-
schlechter und der Ermächtigung der Frauen von grundlegen-
der Bedeutung für die Verringerung der Gefährdung von
Frauen durch das HIV ist,

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis darüber,
dass das vordringliche Ziel der Geschlechterparität im Sys-
tem der Vereinten Nationen, vor allem in Führungspositio-
nen, unter voller Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen
geografischen Verteilung im Einklang mit Artikel 101 Ab-
satz 3 der Charta der Vereinten Nationen, nach wie vor nicht
erreicht ist und dass die Vertretung von Frauen im System der
Vereinten Nationen fast unverändert geblieben ist, mit ge-
ringfügigen Verbesserungen in einigen Teilen des Systems,
wie aus dem Bericht des Generalsekretärs über die Verbesse-
rung der Situation der Frauen im System der Vereinten Natio-
nen91 hervorgeht,

in Bekräftigung der wichtigen Rolle der Frauen bei der
Verhütung und Beilegung von Konflikten sowie bei der Frie-
denskonsolidierung,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1325 (2000) vom 31. Oktober 2000, 1820 (2008) vom 19. Ju-
ni 2008, 1888 (2009) vom 30. September 2009, 1889 (2009)
vom 5. Oktober 2009 und 1960 (2010) vom 16. Dezember
2010 über Frauen und Frieden und Sicherheit sowie die Reso-
lution 1882 (2009) vom 4. August 2009 über Kinder und be-
waffnete Konflikte,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Folgemaßnahmen zur Umset-
zung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing so-
wie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung und über die dabei erzielten Fortschrit-
te92
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staaten, die das Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben
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dinierung zwischen den normativen und operativen Aspekten
der Arbeit der Einheit zu gewährleisten;

16. legt den Regierungen eindringlich nahe, die Rolle
und den Beitrag der Zivilgesellschaft, insbesondere der nicht-
staatlichen Organisationen und der Frauenorganisationen, bei
der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung auch künftig zu unterstützen;

17. fordert die Regierungen und das System der Ver-
einten Nationen auf, Frauengruppen und andere nichtstaatli-
che Organisationen, die sich schwerpunktmäßig mit der
Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der
Frauen befassen, zur Mitwirkung an den zwischenstaatlichen
Prozessen zu ermutigen, namentlich durch eine Verstärkung
der Kontaktarbeit, der Finanzierung und des Kapazitätsauf-
baus;

18. fordert die zwischenstaatlichen Organe der Ver-
einten Nationen auf, systematisch um die Einbeziehung einer
Geschlechterperspektive in die Berichte des Generalsekretärs
und andere Beiträge zu zwischenstaatlichen Prozessen zu er-
suchen;

19. ersucht den Generalsekretär, in seinen der Gene-
ralversammlung und dem Wirtschafts- und Sozialrat sowie
deren Nebenorganen vorzulegenden Berichten mittels einer
qualitativen geschlechtsspezifischen Analyse und der Bereit-
stellung von nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselten
Daten und, soweit vorhanden, quantitativen Daten der Ge-
schlechterperspektive systematisch Rechnung zu tragen, ins-
besondere durch konkrete Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen für weitere Maßnahmen zur Gleichstellung der Ge-
schlechter und zur Ermächtigung der Frauen, mit dem Ziel,
eine geschlechtergerechte Politikentwicklung zu erleichtern,
und ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht, allen Ak-
teuren, die zu seinen Berichten beitragen, zu vermitteln, wie
wichtig die Berücksichtigung der Geschlechterperspektive
ist;

20. legt den Mitgliedstaaten nahe, gegebenenfalls mit
Unterstützung durch Institutionen der Vereinten Nationen,
einschließlich UN-Frauen, internationale und regionale Orga-
nisationen und andere maßgebliche Akteure der Stärkung der
innerstaatlichen Kapazitäten für Datenerhebung und Überwa-
chung im Hinblick auf nach Geschlecht und Alter aufge-
schlüsselte Statistiken sowie innerstaatliche Fortschrittsindi-
katoren für die Gleichstellung der Geschlechter und die Er-
mächtigung der Frauen im Wege multisektoraler Ansätze und
Partnerschaften Priorität einzuräumen;

21. fordert alle Teile des Systems der Vereinten Natio-
nen auf, sich auch weiterhin aktiv für die volle, wirksame und
beschleunigte Umsetzung der Erklärung und der Aktions-
plattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung einzusetzen, unter anderem durch die
Beibehaltung von Spezialisten für geschlechtsspezifische
Fragen in allen Institutionen des Systems der Vereinten Na-
tionen und durch die Gewährleistung dessen, dass das gesam-
te Personal, insbesondere im Feld, in Bezug auf eine be-

schleunigte systematische Berücksichtigung der Geschlech-
terperspektive geschult und angemessen weitergebildet wird
sowie entsprechende Instrumente, Anleitung und Unterstüt-
zung erhält, und bekräftigt, dass die Fähigkeiten des Systems
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Geschlechterfra-
gen gestärkt werden müssen;

22. ersucht den Generalsekretär, seine Anstrengungen
zu überprüfen und zu verstärken, um im gesamten System der
Vereinten Nationen Fortschritte in Richtung auf das Ziel der
Geschlechterparität auf allen Ebenen zu erreichen, unter vol-
ler Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen geografi-
schen Verteilung im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der
Charta der Vereinten Nationen und unter besonderer Berück-
sichtigung von Frauen aus Entwicklungsländern und am we-
nigsten entwickelten Ländern, aus Transformationsländern
und aus nicht vertretenen oder weitgehend unterrepräsentier-
ten Mitgliedstaaten, und sicherzustellen, dass die Manager
und die Hauptabteilungen in Bezug auf die Ziele der Ausge-
wogenheit zwischen Männern u
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25. erklärt erneut, dass die Regierungen die Hauptver-
antwortung für die Gleichstellung der Geschlechter und die
Ermächtigung der Frauen tragen und dass der internationalen
Zusammenarbeit eine wesentliche Rolle dabei zufällt, Ent-
wicklungsländer auf dem Weg zur vollen Umsetzung der Er-
klärung und der Aktionsplattform von Beijing zu unterstüt-
zen;

26. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin jähr-
lich der Generalversammlung unter dem Punkt „Förderung
der Frauen“ sowie der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau und dem Wirtschafts- und Sozialrat über den Folgepro-
zess der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing und
der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung und die
bei ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten
und dabei eine Bewertung der Fortschritte bei der durchgän-
gigen Integration der Geschlechterperspektive vorzunehmen,
die Informationen über wichtige Erfolge, gewonnene Er-
kenntnisse und bewährte Verfahrensweisen enthält, sowie
weitere Maßnahmen zur Stärkung der Umsetzung zu empfeh-
len.

RESOLUTION 66/133

Verabschiedet auf der 89. Plenarsitzung am 19. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/456,
Ziff. 13)96.

66/133. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines
Amtes97 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine zweiundsechzigste Tagung98 und der darin
enthaltenen Beschlüsse,

unter Hinweis auf ihre früheren, seit der Einrichtung des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-

tionen durch die Generalversammlung jährlich verabschiede-
ten Resolutionen über seine Tätigkeit,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungs-
kompetenz, die der Hohe Kommissar unter Beweis gestellt
hat, mit Lob für die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbe-
reitschaft, die die Mitarbeiter und Durchführungspartner des
Amtes des Hohen Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben beweisen, sowie unter Betonung ihrer nachdrückli-
chen Verurteilung aller Formen der Gewalt, denen das huma-
nitäre Personal, das Personal der Vereinten Nationen sowie
das beigeordnete Personal in zunehmendem Maße ausgesetzt
sind,

1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des
Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen über seine zweiundsechzigste Tagung98;

2. begrüßt den sechzigsten Jahrestag des Abkom-
mens von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge99 und
den fünfzigsten Jahrestag des Übereinkommens von 1961 zur
Verminderung der Staatenlosigkeit100 und begrüßt in diesem
Zusammenhang, dass der Hohe Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen eine zwischenstaatliche Gedenkveran-
staltung auf Ministerebene einberufen und fördern wird, die
den Staaten Gelegenheit bieten soll, die Bedeutung anzuer-
kennen, die sie der Achtung und Wahrung der in den beiden
Übereinkünften verankerten Werte und Grundsätze beimes-
zen;




